
IVD: verfassungswidriger 
Mietendeckel 

Der Mietendeckel wurde am 26. November 
2019 vom Berliner Senat endgültig be-
schlossen. Bereits am 18. Oktober hatten 
sich SPD, Linke und Grüne auf einen Mieten-
deckel geeinigt. Für fünf Jahre wird die Mie-
te auf dem Stand eingefroren, den sie am 
18. Juni 2019 hatte. Auch bei Staffel- und 
Indexmieten wird die Miete eingefroren. Ab 
2022 soll es möglich sein, die Miete um 1,3 
Prozent jährlich anzuheben. In der Immo-
bilienwirtschaft stößt der entsprechende 
Gesetzentwurf zum Großteil auf lautstarke 
Kritik, beispielsweise beim IVD: „Der Geset-
zesentwurf, der jetzt dem Berliner Abgeord-
netenhaus vorgelegt werden soll, wäre mit 
der Verfassung unvereinbar. Die Landesre-
gierung der Hauptstadt setzt sich mutwillig 
über die föderalistische Grundlage unserer 
Rechtsordnung hinweg. Dabei ist sich die 
überwiegende Mehrheit der juristischen Be-
obachter einig: Der Berliner Mietendeckel 
konterkariert das verfassungsrechtliche In-
stitut der konkurrierenden Gesetzgebung. Es 
ist auch ein politisches Armutszeugnis, 
 sehenden Auges ein legislatives Verfahren 
zum Gegenstand juristischer Entscheidung 
zu machen und sich dergestalt der Ver-
antwortung zu entziehen“, kommentiert 
IVD-Präsident Jürgen Michael Schick. 

(IVD)

Airbnb muss Daten  
nicht preisgeben

Der 12. Senat des Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshofs (BayVGH) hat die Beru-
fung von Airbnb, einer weltweit tätige On-
lineplattform zur Vermittlung von privaten 
Unterkünften, gegen das Urteil des Verwal-
tungsgerichts München zugelassen. Nach 
dem bayerischen Zweckentfremdungsrecht 
ist eine Vermietung von privaten Wohnräu-
men länger als acht Wochen im Kalender-
jahr für Zwecke der Fremdenbeherbergung 
genehmigungspflichtig. Die beklagte Lan-
deshauptstadt München hatte Airbnb des-
halb aufgefordert, sämtliche das Stadt-
gebiet betreffende Inserate, welche die 
 zulässige Höchstvermietungsdauer über-
schreiten, mitzuteilen. In erster Instanz hat-
te das Verwaltungsgericht München mit 
Urteil vom 12. Dezember 2018 entschieden, 
dass Airbnb verpflichtet sei, die Identität 
der Gastgeber vermittelter Wohnungen 
preiszugeben. Der Herausgabe der per-

sonenbezogenen Daten stünden keine da-
tenschutzrechtlichen Bedenken entgegen. 
Der BayVGH (Aktenzeichen 12 ZB 19.333) 
re vidierte diesen Rechtsspruch nun. Die 
 Beklagte müsse sich vielmehr von Ver-
fassungswegen nach den Vorgaben des 
Zweckentfremdungsrechts und des Tele-
mediengesetzes auf Auskunftsersuchen „im 
Einzelfall“ beschränken, was einen konkre-
ten personen- oder objektbezogenen An-
fangsverdacht für eine Zweckentfremdung 
voraussetze. Eine generelle und flächende-
ckende „Datenerhebung auf Vorrat“ komme 
nicht in Betracht. Weder das Grundgesetz 
noch einfaches Bundes- oder Landesrecht 
gäben der Beklagten eine Befugnis, die 
Rechtstreue ihrer Bürgerinnen und Bürger 
einer allgemeinen Kontrolle „ins Blaue hin-
ein“ zu unterziehen. Es werde deshalb stets 
eines konkreten objektbezogenen Anknüp-
fungspunktes bedürfen, um ein Auskunfts-
ersuchen im Einzelfall zu legitimieren. 

(Bayerischer Verwaltungsgerichtshof)

Mietrecht: Haus & Grund 
warnt vor Verschärfung 

Nach dem Willen der GroKo soll der Be-
trachtungszeitraum für die ortsübliche Ver-
gleichsmiete von vier auf sechs Jahre ver-
längert werden. Deutschlands Eigentümer-
verband Haus  &  Grund ist dieses  Ansinnen 
wenig überraschend ein Dorn im Auge: „Die 
Verlängerung des Betrachtungszeitraums 
für die Ermittlung der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete beschleunigt eine fatale Fehl-
entwicklung auf dem Mietwohnungsmarkt: 
Die Wohnungsnachfrage wird weiter ange-
kurbelt, die Wohnraumknappheit in den 
Ballungszentren also weiter verschärft“, so 
der Kommentar von Kai Warnecke, Präsi-
dent von Haus  &  Grund Deutschland. Das 
Gesetz ist aus Sicht des Eigentümerverban-
des die Fortsetzung einer Reihe vergebli-
cher Versuche, Wohnraummangel mit Mie-
tenregulierungen statt mit Wohnungsbau 
zu bekämpfen. „Noch nie wurde das Miet-
recht innerhalb kurzer Zeit so oft geändert. 
Völlig inakzeptabel und ganz offensichtlich 
planlos ist dabei, dass gar nicht abgewartet 
und evaluiert wird, ob und wie sich die ein-
zelnen Regelungen auf die Wohnungs-
märkte auswirken“, so Warnecke. Private 
 Eigentümer seien durch die geplante Aus-
weitung des Betrachtungszeitraums in be-
sonderem Maße betroffen. Sie müssten mit 
der Miete sämtliche laufende Kosten – In-
standhaltung, Bewirtschaftung, gesetzlich 
verpflichtende Modernisierungen und Kre-

ditfinanzierung – tragen, profi tierten dabei 
jedoch nicht von den Preis vorteilen, die 
große Wohnungsunternehmen aushandeln 
können. Kleinvermieter sind laut Haus & 
Grund damit darauf angewiesen, die  Mieten 
regelmäßig mithilfe der Mietspiegel anzu-
passen. 

(Haus & Grund Deutschland)

Notariell beurkundetes 
 Testament spart Ärger 

Ein Testament kann eigenhändig geschrie-
ben oder von einem Notar beurkundet wer-
den. Eigenhändige Testamente sind aller-
dings immer wieder Anlass zu Streitigkeiten, 
weil sie oft unklar formuliert sind. Deshalb 
empfiehlt die Wüstenrot Bausparkasse ins-
besondere bei vorhandenem Grundbesitz zu 
einem Notar zu gehen. Sie weist dabei auf 
einen vom Oberlandesgericht Braunschweig 
(Aktenzeichen 1 W 42/17) entschiedenen 
Fall hin: Eine kinderlose Witwe hatte einer 
ihr vertrauten Frau eine Vorsorgevollmacht 
erteilt und wollte sie auch zur Alleinerbin 
einsetzen. Sie ließ von einem Notar einen 
entsprechenden Testamentsentwurf erstel-
len. Wenige Monate später starb sie, ohne 
dass die notarielle Beurkundung erfolgt war. 
Gleichwohl beantragte die Frau, die sich 
aufgrund der Vorsorgevollmacht um die Be-
lange der Verstorbenen gekümmert hatte, 
beim Nachlassgericht einen Erbschein, der 
sie als Alleinerbin auswies. Sie legte dabei 
einen von der Verstorbenen geschriebenen 
und unterzeichneten Notizzettel vor. Dort 
hatte sie verfügt, dass die Person, die auf sie 
aufpasst und sie nicht ins Heim steckt, ihr 
Haus und alles, was sie hat, bekommen soll. 
Das Nachlassgericht und – im Beschwerde-
verfahren – das Oberlandesgericht Braun-
schweig wiesen den Erbscheinantrag zurück 
und sahen den Notizzettel aus verschiede-
nen Gründen nicht als wirksames Testament 
an. Zwar könne ein Testament eigenhändig 
auch auf einem Notizzettel geschrieben 
werden, wenn klar sei, dass es sich dabei 
nicht nur um einen Entwurf oder eine Ab-
sichtserklärung handle. Die Erbfolge müsse 
jedoch zumindest durch Auslegung eindeu-
tig ermittelt werden können. Dies sei aber 
hier nicht der Fall. Es kamen nämlich nach 
der Überzeugung des Gerichts verschiedene  
Personen in Betracht, die in der einen oder 
anderen Weise auf die Verstorbene „auf-
passten“. Da somit kein wirksames Testa-
ment vorlag, erbten nach dem Gesetz ent-
fernte Verwandte.

(Wüstenrot Bausparkasse)
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